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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risi-
kos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, 
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen wird.

  Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt 
der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt 
hat, kommt es nicht an.

1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 (1)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;

 (2)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können;

 (3)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges;

 (4)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 (5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung;

 (6)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

  Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinba-
rung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpfl icht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind;

2.2  Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf fi nden 
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3 Versichertes Risiko

3.1  Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpfl icht

 (1)  aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

 (2)  aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspfl ichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepfl icht unterliegen,

 (3)  aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversi-
cherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen 
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Ver-
trag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1  Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert.

 (1)  Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung.

   Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 (2)  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.

4.2  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf die im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannten Versi-
cherungssummen für Personen- und Sachschäden und – soweit 
vereinbart – für Vermögensschäden begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

 (1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspfl icht unter-
liegen;

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

 (3)  die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unter-
liegen;

 (4)  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpfl icht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadensersatzverpfl ichtungen.

  Berechtigt sind Schadensersatzverpfl ichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung 
verpfl ichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 
hätte.

  Ist die Schadensersatzverpfl ichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der
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  Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versiche-
rungsnehmers abzugeben.

  Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers 
auf seine Kosten.

5.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpfl ichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.

5.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen

6.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Personen 
erstreckt.

6.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschä-
digungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt.

6.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese auf derselben Ursache, auf gleichen Ursachen 
mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusam-
menhang oder auf der Lieferung von Waren mit gleichen Män-
geln beruhen.

6.4  Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung 
(Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr 
unberechtigter Schadensersatzansprüche verpfl ichtet.

6.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6  Übersteigen die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versiche-
rer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme 
zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 
erstattet.

  Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

  Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen 
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt.

6.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pfl ichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat 
der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen:

7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben.

7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Man-
gelhaftigkeit oder Schädlichkeit

 –  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 –  Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3  Haftpfl ichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusa-
gen über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen.

7.4  Haftpfl ichtansprüche

 (1)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten,

 (2)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-
sicherungsvertrages,

 (3)  zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrages.

7.5 Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

 (1)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

   als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Geschwister sowie Pfl egeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind);

 (2)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

 (3)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

 (4)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
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gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ist;

 (5)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

  zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und 
Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpfl ichtansprü-
che von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit die-
sen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepach-
tet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.7  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

 (1)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufl iche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur 
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Tätigkeit betroffen waren;

 (2)  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi-
cherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen oder berufl ichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefl äche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren;

 (3)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufl iche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum 
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutz-
vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

  zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: Sind die Voraussetzungen der Aus-
schlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, 
Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten 
des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen.

7.8  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädi-
gung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

  Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9  Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind 
jedoch mitversichert.

7.10  (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
den nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem 
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umwelt-
schäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

  Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten.

  Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung pri-
vater Haftpfl ichtrisiken.

7.10  (b) Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung.

 Dieser Ausschluss gilt nicht

 (1)  im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken

 oder

 (2)  für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch 
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der 
Leis tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-
dukthaftpfl icht).

   Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, 
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von

  –  Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

  –  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsge-
setz (UmweltHG-Anlagen);

  –  Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht unter-
liegen;

  –  Abwasseranlagen

   oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

7.11  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen).

7.13  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die

  –  Bestandteile aus GVO enthalten,

  –  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14  Haftpfl ichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch

 (1)  Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer han-
delt,
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 (2)  Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

 (3)  Überschwemmungen stehender oder fl ießender Gewässer.

7.15  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
soweit es sich um Schäden handelt aus

 (1)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten,

 (2)  Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

 (3)  Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

 (4)  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen.

7.17  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schika-
ne, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskrimi-
nierungen.

7.18  Haftpfl ichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resul-
tieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9   Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einma-
liger Beitrag

9.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, 
die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer 
nur dann nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 
gemacht hat.

9.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versi-
cherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

10.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

  Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen 
wurde.

10.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 
Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

  Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, 
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt.

  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 
zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, 
ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpfl ichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

  Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

  zu Ziff. 12 Kein Ratenzahlungszuschlag: 

  Bei Vereinbarung einer unterjährigen Zahlungsweise wird kein 
Ratenzahlungszuschlag erhoben. 

13 Beitragsregulierung

13.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenü-
ber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung 
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-



8

gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versiche-
rers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft.

13.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungs-
abschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Anga-
ben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, fi ndet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4  Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung

15.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsum-
me berechnet werden, fi ndet keine Beitragsangleichung statt. 
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Bei-
tragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pfl ichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem 
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-
telten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch 
fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versiche-
rungsleistungen.

  Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemel-
deten Schadenfälle.

15.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpfl ichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung 
bekannt gegeben.

  Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versiche-
rers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder 
jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der 
Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz 
erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzah-
lungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten 
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben 
würde.

15.4  Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Vertrages

16.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen.

16.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn dem Versicherungs-
nehmer nicht spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung vom Versiche-
rer zugegangen ist.

16.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt.

16.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffol-
genden Jahres vom Versicherer gekündigt werden; die Kündi-
gung muss dem Versicherungsnehmer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 
sein.

16.5  Sonderrecht zur Kündigung zum Monatsende für Versicherungs-
verträge mit einer vereinbarten Laufzeit von unter 3 Jahren

  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag täg-
lich zum Ende des laufenden Monats schriftlich kündigen. Die 
Kündigung muss dem Versicherer vor Ablauf des betreffenden 
Monats zugegangen sein. Dieses Sonderrecht steht ausschließ-
lich dem Versicherungsnehmer zu.

16.6  Teilkündigung: Ohne Beendigung des Gesamtvertrages können 
einzelne Risiken gemäß den Bestimmungen der Ziffer 16 durch 
einen Vertragspartner aus dem Vertrag gekündigt werden. In 
diesem Falle hat die andere Vertragspartei das Recht, den 
gesamten Vertrag zu kündigen. Die Kündigung des Gesamtver-
trages muss spätestens einen Monat nach Zugang der Teilkün-
digung dem jeweiligen Vertragspartner zugegangen sein. Der 
Gesamtvertrag endet dann zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Teilkündigung.

17 Wegfall des versicherten Risikos

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, 
so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Ver-
sicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis 
erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
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Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö-
hung wirksam werden sollte.

  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

  Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall

19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

 –  vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde 
oder

 –  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch gericht-
lich zugestellt wird.

  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1  Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpfl ichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigen-
tums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte 
und Pfl ichten ein.

  Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2  Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

 –  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat,

 –  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 –  der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt;

 –  der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4  Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer 
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner.

20.5  Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.

  Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepfl icht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später 

als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer 
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwer-
ber nicht geschlossen hätte.

  Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-
sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis 
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

  Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pfl icht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zuge-
hen müssen.

21  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften

  Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Ver-
sicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von 
der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhe-
bung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Auf-
hebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepfl ichten des Versicherungsnehmers
23.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb-

liche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versi-
cherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfl uss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln 
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arg-
listig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

 (1)  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-
lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten.

 (2)  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die 
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unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gemacht hat.

   Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepfl icht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

 (3)  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvoll-
ständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat.

   Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepfl icht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schrift-
form kündigen.

  Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pfl ichtverlet-
zung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Ver-
letzung der Anzeigepfl icht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzu-
geben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepfl icht-
verletzung hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis 

zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

  Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemes-
sener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne wei-
teres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erho-
ben wurden.

25.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Ver-
sicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer aus-
führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch 
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen 
oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen.

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf 
es nicht.

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt 
im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-
sem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
falls bestehenden Auskünfte- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.
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  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.

  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündi-
gungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen

27.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpfl ichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicher-
ten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (Ziff. 4) gelten nicht, wenn das neue Risi-
ko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.

28  Abtretungsverbot

  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

29.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 
entsprechende Anwendung.

30  Verjährung

30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung 
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht

31.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts 
zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Per-
son, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz 
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das glei-
che gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung.

32  Anzuwendendes Recht

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

33 Leistungsoptimierungsklausel

  Der bestehende Versicherungsvertrag wird von uns ab der 
ersten, auf die Einführung neuer verbesserter Bedingungswerke 
folgenden Hauptfälligkeit automatisch angepasst. Eine Umge-
staltung des vereinbarten Vertragstyps ist ausgeschlossen.

  Der Versicherungsnehmer wird zur Hauptfälligkeit von uns über 
die neuen Leistungen bzw. Erweiterungen informiert. Die neuen 
Leistungen bzw. Erweiterungen gelten als genehmigt, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen ab Zugang des Ankündigungsschreibens schriftlich 
widerspricht.

  Die Versicherung wird bei Widerspruch im bisherigen Umfang 
weitergeführt.
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1.  Versichertes Risiko

1.1  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB 2011) und der 
nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 
aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson.

1.2  Ausgenommen sind die Gefahren

 (1)  eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewerbes, eines 
Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes); soweit 
nicht Versicherungsschutz nach Ziffer 14 (Mitversicherte 
Tätigkeiten) besteht.

 (2)  einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art

 (3) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung

2. Mitversicherte Personen

 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht

2.1  des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners* des Versiche-
rungsnehmers

 *  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleich-
baren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene 
Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten

2.2  ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfl ege-
kinder)

 (1)  bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in 
einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufs-
ausbildung befi nden (berufl iche Erstausbildung – Lehre 
und/oder Studium, auch Bachelor- und unmittelbar ange-
schlossener Masterstudiengang –, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des 
Grundwehr-, Zivildienstes (einschl. des freiwilligen zusätz-
lichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres 
vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Unmittelbar bzw. 
nicht als Unterbrechung im vorstehenden Sinne ist ein Zeit-
raum bis zu einem Jahr.

 (2)  Für volljährige Kinder besteht Versicherungsschutz auch 
noch nach Beendigung der Schul-/Berufsausbildung bei 
vorliegender Arbeitslosigkeit in unmittelbarem Anschluss 
an die berufl iche Erstausbildung und zwar bis zu einem Jahr.

 (3)  Für volljährige Kinder mit geistiger und/oder körperlicher 
Behinderung besteht Versicherungsschutz, solange sie mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben.

2.3  Mitversichert ist – soweit ausdrücklich vereinbart und im Ver-
sicherungsschein oder seinen Nachträgen namentlich benannt 
– die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht als Privatperson des 
in nichtehelicher, häuslicher Lebensgemeinschaft mit dem Ver-
sicherungsnehmer lebenden Partners und dessen Kinder im 
Sinne von Ziff. 2.2.

  Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die häus-
liche Lebensgemeinschaft aufgelöst ist.

  Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den über-
lebenden Partner und dessen Kinder Ziffer 2.7 sinngemäß.

BBH 101 Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für die Privathaftpfl ichtversicherung

2.4  Für die Privathaftpfl icht zur Single-Version gilt:
  Der Versicherungsnehmer ist der alleinige Versicherte. Die per-

sönliche Haftpfl icht eines Ehegatten, Lebenspartners oder von 
Kindern nach Ziff. 2.1 bis 2.3 ist nicht versichert. Bei Änderung 
der persönlichen/familiären Verhältnisse des Versicherungs-
nehmers (z. B. Heirat, Geburt, Adoption, Pfl egschaft eines Kin-
des) besteht für diese Personen eingeschränkt Versicherungs-
schutz im Rahmen der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB).

2.5  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpfl ichtan-
sprüche

 a) des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen;
 b) mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;
 c) mitversicherter Personen untereinander.

  Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus übergegan-
genem Recht von Trägern der Sozialversicherung und Sozial-
hilfe, privaten Krankenversicherern, privaten und öffentlichen 
Arbeitgebern/Dienstherrn wegen Personenschäden.

2.6 Sinngemäße Anwendung

  Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen 
fi nden für die mitversicherten Personen sinngemäß Anwen-
dung.

2.7  Fortsetzung der Privathaftpfl ichtversicherung nach dem Tod 
des Versicherungsnehmers

  Für die mitversicherten Personen besteht der bedingungsge-
mäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden 
Ehegatten oder den mitversicherten Lebenspartner eingelöst, 
so wird dieser Versicherungsnehmer.

3. Familie, Haushalt und Sport

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht
3.1   als Familien- und Haushaltsvorstand, z. B. aus der Aufsichts-

pfl icht über minderjährige Kinder (bei der Single-Version nur als 
Haushaltsvorstand); 

3.2  als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

3.3 als Radfahrer;
3.4  aus der Ausübung von Sport; ausgenommen ist die jagdliche 

Betätigung und Haftpfl ichtansprüche aus Schäden infolge Teil-
nahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen sowie den 
Vorbereitungen hierzu (Training);

3.5  aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschos-
sen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlun-
gen.

4.  Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr

4.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Inhaber (z. B. 
Eigentümer oder Mieter)

 (1)  einer oder mehrerer Wohnungen einschließlich Ferienwoh-
nung. Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz 
in der Eigenschaft als Sondereigentümer. Dabei ist mit-
versichert die gesetzliche Haftpfl icht aus Ansprüchen der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädi-
gung des Gemeinschaftseigentums.

   Die Leistungspfl icht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mit-
eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum;
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 (2)  eines Einfamilienhauses oder Zweifamilienhauses, wobei 
mindestens eine Wohnung vom Versicherungsnehmer 
be wohnt sein muss, 

 (3)  eines Wochenend-/Ferienhauses, einschließlich der zu den 
Ziff. 4.1 (1) bis 4.1 (3) zugehörigen Garagen und Gärten 
so wie eines Schrebergartens. Als Wochenendhaus gilt auch 
ein auf Dauer abgestellter, nicht versicherungspfl ichtiger 
Wohnwagenanhänger.

4.2   Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die 
ge nannten Objekte

 –  im Inland gelegen sind;

 –  zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu Wohnzwe-
cken genutzt werden;

 –  keinen Gewerbebetrieb beinhalten.

 Zu Ziffer 4.2 

  Mitversichert gelten vom Versicherungsnehmer selbst genutzte 
Büros und Praxisräume, sofern der Anteil der gewerblich 
genutzten Fläche in qm geringer als 50 % ist.

4.3  Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpfl icht

 (1)  aus der Verletzung von Pfl ichten, die dem Versicherungs-
nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen); 

 (2)  des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an zu 
den versicherten Objekten nach Ziff. 4.1 (1) bis 4.1 (3) 
gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche 
Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplatz, Gara-
genhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen;

 (3) aus der Vermietung von

  –  einer im Inland gelegenen Wohnung in dem vom Versiche-
rungsnehmer selbstbewohnten Zweifamilienhaus

  –  eines im Inland gelegenen Wochenend- oder Ferienhauses 

  –  max. drei einzeln vermieteten Wohnräumen im Inland;

  –  nicht jedoch von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen 
Zwecken und Garagen; 

 (4)  als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauarbeiten 
in Eigenleistung (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, 
Ab bruch-, Grabarbeiten) bis zu 50.000,- Euro Bausumme je 
Bauvorhaben. Übersteigt der Voranschlag diese Summe, so 
muss für das gesamte Vorhaben eine Bauherrenhaftpfl icht-
versicherung abgeschlossen werden;

 (5)  als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf einem Objekt 
nach Ziff. 4.1 (1) bis 4.1 (3). Nicht versichert sind Schäden 
im Zusammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms in 
ein fremdes Stromnetz; 

 (6)  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand;

 (7) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

5. Mietsachschäden

5.1  Sachschäden an gemieteten, geliehenen, gepachteten und 
un entgeltlich überlassenen unbeweglichen Sachen:

  (1)  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpfl icht aus der Beschädigung von gemieteten 
Gebäuden, Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus erge-
benden Ver mögensschäden.

 (2) Ausgeschlossen sind

  a) Haftpfl ichtansprüche wegen
   –  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-

chung;

  –  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gas-
geräten und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden;

  –  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann;

  –  Schäden infolge von Schimmelbildung;

  b)  die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche.

 (3)  Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt 
3.000.000,– Euro und beträgt das Doppelte dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Die 
Ersatzleis tung für Mietsachschäden wird auf die Versiche-
rungssumme für Sachschäden angerechnet.

6. Tiere

6.1   Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Halter oder Hüter 
von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und  Bienen – 
nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und 
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 

 Zu Ziffer 6.1 

  Ergänzend zu Punkt 6.1 der Besonderen Bedingungen für die 
Privathaftpfl ichtversicherung ist ein verordneter Blinden- oder 
Begleithund des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person eingeschlossen.

6.2  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht  
 –  als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 
 –  als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
 –  als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten 

Zwecken, 
  soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haft-

pfl ichtversicherung besteht. 

  Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche der Tierhalter oder  
-eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es han-
delt sich um Personenschäden. 

7. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

7.1   Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Eigentümers, 
Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeugsanhängers wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

7.2  Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden, 
die verursacht werden durch den Gebrauch

 (1)   von folgenden Landfahrzeugen, sofern hierfür keine Zulas-
sungs- oder Versicherungspfl icht besteht:

  –  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit

  –  ferngelenkten Modellfahrzeugen
  –  nicht versicherungspfl ichtigen Anhängern
  –  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-

renden Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit

  –  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 
20 km/h Höchstgeschwindigkeit 

 (2)   von Luftfahrzeugen einschließlich Modellfahrzeugen, soweit 
hierfür keine Zulassungs- und Versicherungspfl icht nach § 1 
Ziffer 2 Luftverkehrsgesetz besteht.

   Für das Kite-Surfen, -Boarden, -Sailen und dgl. besteht 
unabhängig von der Leinenlänge/Flughöhe kein Versiche-
rungsschutz über diesen Vertrag;
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 (3) von folgenden Wasserfahrzeugen:

  –  Ruder-, Paddel- und Schlauchboote, eigene Segelboote 
bis 10 qm Segelfl äche, ausgenommen  eigene oder frem-
de Wassersportfahrzeuge mit Motor – auch Hilfs- oder 
Außenbordmotoren – oder Treibsätzen;

  –  Windsurfbrettern;

  –  ferngelenkten Modellfahrzeugen.

7.3 Ergänzend zu Ziff. 7.2 gilt:

 (1)  Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpfl icht wegen 
Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der 
ge brauchten Fahrzeuge.

 (2)  Der Versicherer ist von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, 
wenn der Führer eines Fahrzeuges nach Ziff. 7.2 beim Ein-
tritt des Versicherungsfalles

  –  nicht die vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat;
  –   das Fahrzeug unberechtigt geführt hat.
  Die Verpfl ichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-

rungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrer-
laubnis bei dem berechtigten Führer ohne Verschulden anneh-
men durfte oder wenn ein Unberechtigter das Fahrzeug geführt 
hat.

8. Schadenereignisse bei Auslandsaufenthalt

8.1  Für vorübergehende weltweite Auslandsaufenthalte bis zu einer 
Dauer von 24 Monaten gilt:

  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpfl icht aus im Ausland vorkommenden 
Schaden ereignissen.

8.2  Mitversichert ist – ergänzend zu Ziff. 4 – die gesetzliche Haft-
pfl icht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung 
(nicht dem Eigentum) von im In- und Ausland gelegenen Woh-
nungen und Häusern gemäß Ziff. 4.1 dieser Besonderen Bedin-
gungen einschließlich der dazugehörigen Garagen und Gärten 
sowie des Schrebergartens.

8.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
 Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9. Allmählichkeitsschäden

  Eingeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschä-
den durch allmähliche Einwirkung der Temperatur von Gasen, 
Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlag (Rauch, Ruß, 
Staub oder dergleichen).

10. Abwässerschäden

  Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (1) 
AHB – Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschäden durch häus-
liche Abwässer und durch Abwasser aus dem Rückstau des 
Straßenkanals.

11. Gewässerschäden

11.1 Versichertes Risiko
  Versichert ist im Umfang des Vertrages – wobei Vermögens-

schäden wie Sachschäden behandelt werden – die gesetzliche 
Haftpfl icht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
 chemischen, der biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpfl icht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 

 dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird aus-
schließlich durch besondere Vereinbarung gewährt).

11.2 Versicherte Anlagen

 (1)  Abweichend von Ziff. 11.1 ist jedoch versichert die gesetz-
liche Haftpfl icht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis zu 
50 Liter/Kilogramm Fassungsvermögen (Kleingebinde), 
sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen 
Kleingebinde 500 Liter/Kilogramm nicht übersteigt und aus 
der Verwendung dieser Stoffe.

 (2)   Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mitver-
sicherung.  Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und Erweiterung des 
versicherten Risikos) und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversiche-
rung) fi nden keine Anwendung.

 Zu Ziffer 11.2  Anlagenrisiko Oberirdischer Heizöltank

 (1)  Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 11.2 der Beson-
deren Bedingungen für die Privathaftpfl ichtversicherung 
die gesetzliche Haftpfl icht als Inhaber einer oberirdischen 
Heizöltankanlage (auch Kellertank) bis zu einem Gesamtfas-
sungsvermögen von maximal 5.000 l auf den mitversicherten 
in- und ausländischen Grundstücken. Die Besonderen Bedin-
gungen für die Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung 
(BBH 300) fi nden Anwendung.

 (2)  Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mitver-
sicherung. Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und Erweiterung des 
versicherten Risikos) und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversiche-
rung) fi nden keine Anwendung.

11.3 Rettungskosten

 (1)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Ver-
sicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen.

   Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung 
der AHB.

 (2)  Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch inso-
weit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung 
die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. 
Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Ver-
sicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versiche-
rers.

11.4 Pfl ichtwidrigkeiten/Verstöße

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Ver-
fügungen herbeigeführt haben.

11.5 Gemeingefahren

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, 
die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
 höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt         
haben.
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12. Vermögensschäden

12.1 Versichertes Risiko

  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pfl icht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind.

12.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder 
gelieferten Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstigen 
 Leis  tungen;

 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
 prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

 (4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Reiseveran-
staltung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung;

 (7)  aus Rationalisierung und Automatisierung;

 (8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

 (10)  aus Pfl ichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
 Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen;

 (11)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pfl icht-
verletzung;

 (12)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13)  aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

13. Forderungsausfalldeckung

13.1 Versichertes Risiko

  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer während der Wirksamkeit dieser Ausfalldeckung 
durch einen Dritten in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in Norwegen, der Schweiz oder Liechtenstein geschä-
digt wird und die daraus resultierenden berechtigten zivilrecht-
lichen Schadenersatzansprüche nicht realisiert werden können 
(z. B. wegen Vermögenslosigkeit des Schädigers).

13.2 Mitversicherte Personen

 (1)  Mitversichert sind gleichartige Ansprüche des Ehegatten, 
der Kinder und des Lebenspartners, sofern diese bedin-
gungsgemäß in der Privathaftpfl ichtversicherung ohne 
be sondere Beitragsberechnung mitversichert sind. Für sons-
tige mitversicherte Personen besteht Versicherungsschutz 
nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

 (2)  Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen fi nden für die mitversicherten Personen sinngemäß 
Anwendung.

13.3 Versicherte Schäden

  Versichert sind die fi nanziellen Folgen von Personenschäden 
(Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von Menschen) oder 
Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen), 
für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts dem Versicherungsnehmer 
zum Schadenersatz verpfl ichtet ist.

  Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammen-
hang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht 
auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben 
stehen.

13.4 Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes

  Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer so 
gestellt, als ob der Schädiger Versicherungsschutz über eine 
eigene Privathaftpfl ichtversicherung genießen würde. Der Ver-
sicherungsschutz richtet sich nach den vereinbarten Versiche-
rungssummen und versicherten Tatbeständen der in diesem 
Vertrag enthaltenen Privathaftpfl ichtversicherung für den Ver-
sicherungsnehmer.

  Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadener-
satzansprüche gegenüber Haltern und Hütern von Hunden, für 
die nach Ziff. 6.1 der Besonderen Bedingungen für die Privat-
haftpfl ichtversicherung kein Versicherungsschutz besteht.

13.5 Voraussetzung für die Leistung ist, dass

 (1)  die ausgefallene Forderung (ohne Zinsen und Kosten der 
Rechtsverfolgung) mindestens 5.000,– Euro beträgt; hierbei 
werden Teilleistungen des Schädigers angerechnet;

 (2)  der Schädiger zum Zeitpunkt des Schadenereignisses sei-
nen festen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, in Norwegen, der Schweiz oder Liechtenstein 
hatte;

 (3)  der Versicherungsnehmer gegen den Schädiger ein rechts-
kräftiges, vollstreckbares Urteil vor einem Gericht eines 
 Mitgliedstaates der Europäischen Union, Norwegens, der 
Schweiz oder Liechtensteins erstritten hat.

  Einem Urteil gleichgestellt sind ein

  – Vollstreckungsbescheid;

  – gerichtlicher Vergleich;

  –  notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, 
aus dem hervorgeht, dass sich der Schädiger persönlich 
der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Ver-
mögen unterwirft;

 (4)  die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermaßen fehlge-
schlagen ist oder aussichtslos erscheint.

  –  Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn 
sie nicht oder nicht zur vollständigen Befriedigung der 
Ansprüche des Versicherungsnehmers geführt hat.

  –  Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere dann 
als aussichtslos, wenn der Schädiger

   a)  innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben hat;

   b)  in der örtlichen Schuldnerkartei des Gerichtes geführt 
wird;

 (5)  der Versicherungsnehmer seine Ansprüche gegen den Schä-
diger an den Versicherer abtritt.
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13.6 Ausschluss der Leistung

 (1)  Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren

  –  die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, 
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) oder einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art des 
 Schadenersatzpfl ichtigen zuzurechnen sind, oder

  –  die einer Pfl ichtversicherung unterliegen.

 (2)  Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an

  –  Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhän-
gern;

  –  Immobilien, für die gemäß Ziff. 4 der Besonderen Bedin-
gungen für die Privathaftpfl ichtversicherung kein Versi-
cherungsschutz besteht;

  –  Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an 
Zuchttieren;

  –  Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebes, Gewer-
bes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) 
eines Versicherten zuzurechnen sind.

 (3)  Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht 
auf

  –  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfol-
gung;

  –  Schäden, zu deren Ersatz

    a)  bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können 
oder ein Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. aus 
Sach- oder Haftpfl ichtversicherungen), 

    b)  ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, 
auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungs-
ansprüche oder ähnliches von Dritten handelt;

  –  Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertrag-
lichen Forderungsübergangs;

  –  Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

  –  Ansprüche aus Schäden, die der Schädiger durch vorsätz-
liches Handeln herbeigeführt hat.

13.7 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

 (1)  Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Ver-
sicherungsfall anzuzeigen. Er ist verpfl ichtet, alle für den 
Schadenfall relevanten Tatumstände wahrheitsgemäß und 
ausführlich zu melden. Insbesondere hat er dem Versiche-
rer den Originaltitel und die Original-Vollstreckungsunter-
lagen auszuhändigen. Auf Wunsch des Versicherers hat er 
diesem alle Auskünfte und sonstigen Unterlagen, aus denen 
sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne der Klausel 
vorliegt, zu überlassen.

 (2)  Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet nachzuweisen, 
dass die Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder aus-
sichtslos erscheint. Hierfür hat er z. B. das Vollstreckungs-
protokoll des Gerichtsvollziehers, aus dem sich die Erfolglo-
sigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt, vorzulegen.

 (3)  Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt Ziff. 26 AHB ent-
sprechend.

13.8 Ansprüche Dritter

  Dritte, insbesondere der Schädiger, können aus diesem Vertrag 
keine Rechte herleiten.

14. Mitversicherte Tätigkeiten

14.1 Tagesmuttertätigkeit

 (gilt nicht für den Single-Tarif)

 (1)  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Tätigkeit 
als Tagesmutter (Tageseltern) für bis zu fünf minderjährige 
Kinder. Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus 
der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreuung übernom-
menen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts, auch 
außerhalb der Wohnung (z. B. bei Spielen, Ausfl ügen usw.).

 (2)  Versicherungsschutz besteht, wenn es sich bei dieser Tätig-
keit um eine unentgeltliche Tätigkeit als Tagesmutter (Tages-
eltern) handelt oder um eine entgeltliche Tätigkeit, soweit 
diese im Rahmen des Gesetzes über geringfügig Beschäftigte 
erfolgt.

 (3)  Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht 
der Tageskinder während der Obhut bei den Tageseltern. 
Erlangt das Tageskind Versicherungsschutz aus einem 
anderen fremden Haftpfl ichtversicherungsvertrag, so ent-
fällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

 (4)  Mitversichert sind gesetzliche Haftpfl ichtansprüche der 
Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die 
die zu betreuenden Kinder erleiden. Nicht versichert ist die 
persönliche gesetzliche Haftpfl icht der Kinder sowie die 
Haftpfl icht wegen Abhandenkommens von Sachen und der 
Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder.

14.2  Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, Betriebspraktika 
oder Ferienjobs

 (1)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers oder mitversicherter Personen aus der 
Teilnahme am fachpraktischen Unterricht an einer Fach-, 
Gesamt-, Hochschule oder Universität.

 (2)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers oder mitversicherter Personen aus der Teil-
nahme an Betriebspraktika oder Ferienjobs.

 (3)  Mitversichert ist hierbei die gesetzliche Haftpfl icht wegen 
Schäden an Lehrgeräten (auch Maschinen) der Fach-, 
Gesamt-, Hochschule oder Universität oder des Betriebes. 
Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden beträgt 
10.000,– Euro je Schadenereignis.

   Sofern vertraglich nicht eine höhere

   Selbstbeteiligung vereinbart wurde, beträgt die Selbstbetei-
ligung des Versicherungsnehmers, unter Hinweis auf Ziff. 
6.4 AHB, an jedem Schaden 150,– Euro.

15. Besondere Bedingung für die Lehrer-Haftpfl icht

  Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen vereinbart, gilt zusätzlich:

  (1)  Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpfl icht des VN und/
oder einer mitversicherten Person aus der Tätigkeit als 
angestellter oder beamteter Lehrer gemäß nachstehender 
Bedingungen.

 (2)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus

  a)  der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radio-
aktiven Stoffen);

  b)  Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler-, Klassen- 
sowie Gruppenreisen sowie Schulausfl ügen und damit 
verbundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, 
auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu 
einem Jahr;

  c) der Erteilung von Nachhilfestunden;

  d) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;

  e)  der Tätigkeit als Leiter der Einrichtung;

  f)   Sportmassage (nicht Heilmassage) bei Sportlehrern. 
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 (3)  Schadenereignisse bei vorübergehendem Auslandsaufent-
halt 

   Für den vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem 
Jahr gilt folgende Besondere Bedingung:

  a)  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpfl icht aus im Ausland vorkommenden 
Schadensereignissen.

  b)  Bei in den USA/US-Territorien und Kanada eintretenden 
Versicherungsfällen oder dort geltend gemachten An-
sprüchen werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB 
– die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

  c)  Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reise kos ten, die dem Versicherer nicht selber entstehen. 
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers hin entstanden sind.

  d)  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 
punitive oder exemplary damages.

  e)  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Vertrags-
währung. Dessen Verpfl ichtung gilt mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Betrag in der Vertragswährung bei 
einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

 (4) Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche:

  a)  aus Forschungs- oder Gutachtertätigkeit sowie Lehrtätig-
keit im Ausland;

  b)  Schäden am Eigentum der Einrichtung oder an von Drit-
ten für den Betrieb der Einrichtung zur Verfügung gestell-
ten Sachen;

  c)  wegen Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- 
oder Arbeitsunfälle im Betrieb, der Schule oder Dienst-
stelle der Einrichtung gemäß den beamtenrechtlichen 
Bestimmungen oder der Reichsversicherungsordnung 
handelt.

     Eingeschlossen ist jedoch die Haftpfl icht wegen Perso-
nenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, 
Lernenden und Studierenden.

16. Schlüsselverlust 

16.1 Fremde Private Schlüssel:

  (1)  Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpfl icht 
aus dem Abhandenkommen von fremden nicht berufsbe-
zogenen Schlüsseln (auch General-/ Hauptschlüssel und 
Zugangs-/Codekarten für eine zentrale Schließanlage), 
die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers befunden haben. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf die gesetzlichen Haftpfl ichtansprüche wegen der 
Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern 
und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz von bis 
zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der 
Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

   Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpfl ichtansprü-
che der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die Leis-
tungspfl icht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

 (2) Ausgeschlossen bleiben Haftpfl ichtansprüche aus

  –  Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs);

  –  dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sons-
tigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 (3) Höchstersatzleistung

   Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ist begrenzt 
auf 5.000,– Euro und beträgt das Doppelte dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

 (4) Selbstbeteiligung

   Sofern vertraglich nicht eine höhere Selbstbeteiligung ver-
einbart wurde, beträgt die Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers, unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB, an jedem 
Schaden 150,– Euro.

16.2 Fremde berufl iche Schlüssel:

 (1)  Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpfl icht 
aus dem Abhandenkommen von fremden berufsbezo-
genen Schlüsseln sowie Dienstschlüsseln (auch General-/
Hauptschlüssel und Zugangs-/Codekarten für eine zentrale 
Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Ver-
sicherungsnehmers befunden haben.

   Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen 
Haftpfl ichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für 
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 
einen Objektschutz von bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festge-
stellt wurde.

 (2) Ausgeschlossen bleiben Haftpfl ichtansprüche aus

  –  Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs);

  –  dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Ver-
sicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen Dritten 
überlassen wurden;

  –  dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sons-
tigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 (3) Höchstersatzleistung

   Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ist begrenzt 
auf 5.000,– Euro und beträgt das Doppelte dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

 (4) Selbstbeteiligung

   Sofern vertraglich nicht eine höhere Selbstbeteiligung ver-
einbart wurde, beträgt die Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers, unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB, an jedem 
Schaden 150,– Euro.

16.3. Ehrenamtliche Schlüssel:

 (1)  Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abwei-
chend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpfl icht aus 
dem Abhandenkommen von fremden ehrenamtlich über-
lassenen Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel und 
Zugangs-/Codekarten für eine zentrale Schließanlage), die 
sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers 
befunden haben. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf die gesetzlichen Haftpfl ichtansprüche wegen Kosten für 
die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 
(Notschloss) und einen Objektschutz von bis zu 14 Tagen, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde.
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 (2) Ausgeschlossen bleiben Haftpfl ichtansprüche aus

  –  Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchdiebstahls);

  –  dem Verlust von Schlüsseln, die dem ehrenamtlich tätigen 
Versicherungsnehmer oder seiner ehrenamtlichen Ein-
richtung von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen 
wurden;

  –  dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sons-
tigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 (3) Höchstersatzleistung

   Die Höchstersatzleistung je Schadensereignis ist begrenzt 
auf 5.000,– Euro und beträgt das Doppelte dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

 (4) Selbstbeteiligung

   Sofern vertraglich nicht eine höhere Selbstbeteiligung ver-
einbart wurde, beträgt die Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers, unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB, an jedem 
Schaden 150,– Euro.

17. Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung

  Für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung gilt:

  Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschweigenden 
Haftungsausschluss bei Gefälligkeitshandlungen des Versiche-
rungsnehmers oder mitversicherter Personen berufen, soweit 

dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Ver-
sicherer (z. B. Kaskoversicherer) nicht leistungspfl ichtig ist. 
Als Gefälligkeitshandlung gilt auch das vorübergehende Hüten 
eines fremden Hauses.

  Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. Die 
Höchstersatzleistung je Schadenereignis ist begrenzt auf 
3.000,– Euro und beträgt das Doppelte dieser Summe für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

18. Versicherungsschutz mit Selbstbeteiligung

  Falls besonders vereinbart gilt unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB 
folgendes:

  Der Versicherungsnehmer ist mit dem im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag an jedem Schaden 
selbst beteiligt.

  Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein 
Versicherungsschutz; bei Schäden über die Selbstbeteiligung 
hinaus wird der vereinbarte Betrag in Abzug gebracht.

19. Leistungsumfang

  Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Privathaftpfl ichtversicherung (BBR-PHV) genannten 
Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5 und 
6 AHB wird hingewiesen.
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Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein oder

seinen Nachträgen die Mitversicherung der Tierhalterhaftpfl ichtver-
sicherung ausdrücklich ausgewiesen ist.

1. Versichertes Risiko
1.1  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachste-
henden Besonderen Bedingungen die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers als Halter der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen aufgeführten Hunde und/oder 
Reit- und Zugtiere.

  Bei Tierhaltung zu berufl ichen, betrieblichen, gewerblichen o. 
dgl. Zwecken fi nden diese Bestimmungen keine Anwendung.

2. Mitversicherte Personen
 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht
 – der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers;
 – des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

3. Besondere Bedingungen für Hundehalter
3.1  Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht aus pri-

vater Hundehaltung.
3.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht
 – aus Schäden durch ungewollte Deckakte;
 – aus Schäden durch leinenloses Führen;
 –  aus der Teilnahme an privaten Hunde- oder Schlittenhunde-

rennen sowie aus dem Training hierzu;
 –  aus der privaten Teilnahme an Veranstaltungen wie Schau-

vorführungen und Turnieren.
3.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Hundewel-

pen des versicherten Hundes. Der Versicherungsschutz endet, 
wenn sich die Hundewelpen nicht mehr im Besitz des Versi-
cherungsnehmers befi nden, spätestens jedoch nach Ablauf von 
drei Monaten seit deren Geburt. Es gelten dann die Bestim-
mungen der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB).

3.4  Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine 
Jagdhaftpfl ichtversicherung besteht, sind nicht mitversichert.

3.5 Deckungseinschränkung bei gefährlichen Hunden

  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die Haltung fol-
gender Hunderassen einschließlich Kreuzungen aller Art mit 
diesen Hunderassen: 

A –   Alano, Akbas, American-Pitbull-Terrier, American-Staffordshire-
Terrier, American Bulldog, Argentinische Dogge, Argentinischer 
Mastiff, Anatolischer Hirtenhund;

B –  Bandog, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, Bullterrier (Standard), 
Brasilianischer Mastiff;

C –  Cane Corso, Cane de Presa, Cane corso Italiano, Cane di Mac-
celaio, Ca de Bou, Coban Kopiere;

D –  Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dogo Canario;

F – Fila Brasileiro;

I – Italienische Dogge;

K –  Kangal (Karabash, Kaukasischer Owtscharka, Kangal-Hirtenhund, 
Kangal Coban Köpegi, Karabas, Kaukasischer Schäferhund);

M –   Mastin(o) Espanol, Mastino Napole(i)tano, Mastiff, Mallorca 
Dogge, Mastin, Mastin Canario, Miniature Bull Terrier;

N – Nurse Maid;

O – Old English Mastiff;

P –  Perro de Presa, Pit Bull, Pits, Pitbull-Terrier, Perro de Presa 
Canario, Perro de Presa Mallorquin, Perro dogo mallorquin;

R –  Römischer Kampfhund, Rottweiler;

S –  Staffordshire Bull-Terrier, Staffordshire Terrier, Staffordshire, 
Staff, Staffi e, Sivas Kangal;

T –  Tosa (Inu), The Nanny Dog, Türkischer Hirtenhund, Türkischer 
Schäferhund 

 oder behördlich als gefährlich festgestellte Hunde.

4. Besondere Bedingungen für Pferdehalter

4.1  Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht aus der 
privaten Haltung von Reit- und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde, 
Ponys, Maultiere, Esel usw.).

4.2  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus der gelegentlichen, unentgeltlichen Überlassung 
der Tiere an andere Personen (Fremdreiterrisiko), sofern bei 
diesen keine Tierhaltereigenschaft (z. B. durch Reitbeteiligung) 
vorliegt.  Ansprüche der Fremdreiter gegen den Versicherungs-
nehmer sind mitversichert, soweit es sich nicht um Personen 
handelt, die in Ziffer 7.5 AHB genannt werden.

4.3 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht

 – aus Flurschäden;

 –  aus der privaten Teilnahme an reitsportlichen Veranstal-
tungen/Pferderennen sowie aus dem Training hierzu;

 –  aus der privaten Teilnahme an Veranstaltungen wie Schau-
vorführungen und Turnieren;

 –  aus privaten Kutschfahrten einschließlich der gelegentlichen 
unentgeltlichen Beförderung von Gästen;

 –  aus dem Reiten und Führen von Reittieren mit gebissloser 
oder ungewöhnlicher Zäumung;

 –  aus dem Reiten mit und ohne Sattel.

4.4  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Pferdefoh-
len des versicherten Pferdes. Der Versicherungsschutz endet, 
wenn sich die Pferdefohlen nicht mehr im Besitz des Versiche-
rungsnehmers befi nden, spätestens jedoch nach Ablauf von 
sechs Monaten seit deren Geburt. Es gelten dann die Bestim-
mungen der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB).

4.5  Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus Schäden durch 
gewollten oder ungewollten Deckakt.

5. Schadenereignisse bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt

 (1)  Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jah-
ren ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – eingeschlossen 
die gesetzliche Haftpfl icht aus im Ausland vorkommenden 
Versicherungsfällen. 

 (2)  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

6. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

6.1  Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
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6.2  Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von Ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die Sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen wer-
den.

6.3  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

6.4  Eine Tätigkeit der in Ziff. 6.1 und 6.2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

7. Luft- und Raumfahrzeuge

7.1  Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von Ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die Sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch 
genommen werden.

7.2  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

7.3  Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus

 (1)  der  Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeuge bestimmt waren.

 (2)  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen, und zwar wegen Schäden an Luft-
fahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahr-
zeuge.

8. Umweltschadensversicherung

8.1  Versichertes Risiko
  Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-

rechtliche Pfl ichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

 –  die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

 –  die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig erfolgt ist.

  Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeug-
nissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden 
auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler 
dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine

 –  Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-
räumen,

 – Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

 – Schädigung des Bodens.

  Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB, 
Pfl ichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, 
gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grund-
stücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz 
dieses Vertrages erfasst sind.

8.2 Ausschlüsse

 Nicht versichert sind

 (1)  Pfl ichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) 
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Ver-
sicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei-
chen. 

 (2) Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schäden

  –  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

  –  die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen.

  –  für die Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. 
Gewässerschaden-Haftpfl icht-Versicherung) Versicherungs-
schutz haben oder hätten erlangen können.

8.3 Höchstersatzleistung

  Die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen genannte 
Versicherungssumme ist der Höchstbeitrag für jeden Versiche-
rungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres einge-
tretenen Versicherungsfälle zusammen.

8.4  Auslandsschäden

  Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses 
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 
7.9 AHB auch für Pfl ichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pfl ichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten.

9. Vermögensschäden

9.1 Versichertes Risiko

  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pfl icht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind. 

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder 
gelieferten Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstigen 
 Leis tungen;

 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

 (4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
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vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung;

 (7)  aus Rationalisierung und Automatisierung;

 (8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

 (10)  aus Pfl ichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
 Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen;

 (11)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pfl icht-
verletzung;

 (12)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13)  aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Ge räusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

10. Leistungsumfang

  Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Zusatz-Bedingungen genannten Versicherungs-
summen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5 und Ziff. 6 AHB 
wird hingewiesen.
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Diese Bedingungen gelten für die Mitversicherung der Gewässer-
schadenhaftpfl ichtversicherung im Rahmen der Privathaftpfl ichtver-
sicherung.

1. Gegenstand der Versicherung

1.1  Versichert ist die Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).

1.2  Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie 
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, fi nden die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung 
(AHB) Anwendung.

1.3  Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer 
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat 
für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
genommen werden.

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die 
in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden.

2. Rettungskosten

2.1  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleis-
tung die Einheitsversicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtver-
sicherung.

2.2  Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsver-
sicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers 
von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers.

3. Vorsätzliche Verstöße

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Ver-
fügungen herbeigeführt haben.

4. Vorsorgeversicherung

  Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4 AHB – Vor-
sorgeversicherung – fi nden keine Anwendung. 
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5. Gemeingefahren

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, 
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6. Eingeschlossene Schäden

  Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB – auch ohne 
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden 
an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die 
dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen 
Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage gemäß Ziff. 1.1 aus-
getreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur 
Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Scha-
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuzie-
hen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage gemäß 
Ziff. 1.1 selbst sowie Schäden durch Gemeingefahren; insoweit 
fi ndet Ziff. 5 entsprechende Anwendung. Sofern vertraglich 
nicht eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart wurde, beträgt 
die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers, unter Hin-
weis auf Ziff. 6.4 AHB, an jedem Schaden 150,– Euro.

7. Vermögensschäden

7.1  Versichertes Risiko

  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pfl icht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind.

7.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder 
gelieferten Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstigen 
Leis tungen;

 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

 (4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung;

 (7)  aus Rationalisierung und Automatisierung;

 (8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

 (10)  aus Pfl ichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
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   rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen;

 (11)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pfl ichtver-
letzung;

 (12)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13)  aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

8. Leistungsumfang

  Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Zusatz-Bedingungen genannten Versicherungs-
summen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5 und 6 AHB wird 
hingewiesen.

9. Vertragsbeendigung

  Mit Beendigung der Privathaftpfl ichtversicherung endet auch 
die Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung.
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekanntgegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Ein-
willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 
gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Ver-
tragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemer-
kung beschrieben, erfolgen. 

Schweigepfl ichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. beim 
Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher 
im Antrag auch eine Schweigepfl ichtentbindungsklausel enthalten 
bzw. die Erklärung zur Schweigepfl ichtsentbindung wird im Bedarfs-
fall eingeholt.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Ver      sicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungsnummer, Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermitt-
lers, eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Vertrags-
daten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt 
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Repa-
raturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer 
Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
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versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schaden-
beurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich 
die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadensfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadens-
abwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B.
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversiche-
rungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkom-
men) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, 
wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schaden-
höhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens bzw. Leistungsfalles 
kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklä-
rung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch Anfragen an das Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft (HIS), das von informa Insurance Risk and 
Fraud Prevention GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden als 
Auskunftei betrieben wird, bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt wer-
den dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Im Folgenden fi nden Sie die Erläuterung zu dem HIS sowie nähere 
Informationen unter www.informa-irfp.de.

Schaden-/Unfallversicherung
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir 
gegebenenfalls – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – 
erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug 
hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen.

Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadens-/Leistungsfall 
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betref-
fen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft 
Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadensbild mit der Scha-
denschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müs-
sen im Schadensfall wissen, ob z. B. ein Fahrzeug schwerwiegende 
oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als 
gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund können wir Fahrzeuge 
an das HIS melden, wenn diese einen Totalschaden haben, gestoh-
len worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparatur-
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nachweis. Immobilien können wir an das HIS melden, wenn wir eine 
ungewöhnlich hohe Schadenhäufi gkeit feststellen. Sollten wir Sie, 
Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in 
jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsver-
trages oder Regulierung eines Schadens-/Versicherungsfalles, kön-
nen wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS richten  
und können die Ergebnisse der Anfragen speichern. Im Schadens-/
Leistungsfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergeb-
nisse können wir speichern, soweit sie für die Prüfung des Versi-
cherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir 
Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beant-
worten und daher Auskunft über Ihren Schadens-/Leistungsfall 
geben müssen.

Rechtsschutz
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir 
– ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken. 
Verträge werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufi g Rechts-
schutzfälle gemeldet werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, 
werden wir Sie darüber benachrichtigen.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages richten wir Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und spei-
chern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf 
risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen 
zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung 
benötigen.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versicherungsgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bauspa-
ren, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbständige 
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Ver-
sicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen 
häufi g in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis 
werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder 
die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art 
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bank-
leitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind 
die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Versicherungs-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen der Versicherungsgruppe abfragbar. Auf diese 
Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei tele-
fonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur 
Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen 
Unternehmen benötigt und verwendet werden, spricht das Gesetz 
auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifi sche 
Daten – wie z. B. Gesundheits- und Bonitätsdaten – bleiben dagegen 
unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unter-
nehmen an: 
  DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
  DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft
  Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft

  Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland)
  Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland
  Zürich IT Service AG Niederlassung für Deutschland
  Zürich Leben Service AG Niederlassung für Deutschland
  Zurich Rechtsschutz-Schadenservice GmbH
  Bonner Akademie Gesellschaft für DV- und Management
  Training, Bildung und Beratung mbH
  Zurich Service GmbH
  Bonnfi nanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung
  Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft
  Zürich Vertriebs GmbH
  TDG Tele-Dienste GmbH
  ADAC Autoversicherung AG
  Zurich Kunden Center GmbH
  Baden-Badener Versicherung AG
  Real Garant Versicherung AG
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, 
Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bauspar-
kassen und Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außer-
halb der Gruppe zusammen. Die Zusammenarbeit besteht dabei 
in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der 
weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln 
z. B. die Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung 
Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienst-
leistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden 
Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sons-
tigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. 
unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Ver-
mittler beraten und betreut. Vermittler in diesem Sinne sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen 
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinsti-
tute, Bausparkassen u. a. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfül-
len zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die 
für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen, sowie 
von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere fi nanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparver-
trages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der 
Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch 
Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreu-
ung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich 
und vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 
besonderen Verschwiegenheitspfl ichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 



BB
_H

P_
D

K_
00

1_
00

5_
03

11
_T

AR
E

Gesetzlich zum Schadenersatz verpfl ichtet, haben Sie mit Ihrer

eine gute Wahl getroffen. Wir bieten Ihnen eine sichere

HAFTPFLICHT

BASIS.
Ihre Baden-Badener ist für Sie da!

Baden-Badener Versicherung AG
Schlackenbergstraße 20
66386 St. Ingbert  
Telefon: (06894) 915-911  
Telefax: (06894) 915-434
E-Mail: versicherung@baden-badener.de
Internet: www.baden-badener.de

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christoph Borgmann
Vorstand: Peter Naumann (Vors.), Ulrich Müller
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Handelsregister: HRB 32872

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich 
bitte an Ihren Ansprechpartner:




